




 
9. Exportbeschränkungen 
Einzelne Geräte und/oder Teile des Lieferanten unterliegen Exportbeschränkungen. Der KUNDE übernimmt die volle 
Verantwortung und Haftung zu strikter Einhaltung solcher Bestimmungen. Dies gilt insbesondere mit Bezug auf die 
Wiederausfuhrgesetzgebung der Vereinigten Staaten von Amerika und der COCOM. 
 
10. Spezifikationen und technische Unterlagen 
Der Lieferant behält sich vor, die Spezifikationen und technischen Eigenschaften seines Produktesortimentes jederzeit 
abzuändern, um diese dem neusten Stand der Technik und den behördlichen Anforderungen anzupassen. 
 
Technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Illustrationen und Pläne, die dem KUNDEN im Rahmen 
eines Vertrages überlassen werden, sind als vertraulich zu betrachten und dürfen vom KUNDEN ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Lieferanten weder kopiert noch Dritten ausgehändigt werden. Dies betrifft insbesondere 
auch verkaufte oder zur Nutzung abgegebene Softwareeinheiten. 
 
11. Abtretung des Vertrages 
Der Lieferant behält sich vor, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an Dritte, 
insbesondere an Tochtergesellschaften der Gruppe des Lieferanten, abzutreten. 
 
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Der vorliegende Vertrag untersteht schweizerischem Recht, insbesondere den Bestimmungen des Schweizerischen 
Obligationenrechts. Gerichtsstand ist der Sitz des Beklagten. 
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